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 Garmisch-Partenkirchen, 18.12.2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreff: Ausstellung der Schiedsrichter-Ausweise im Scheckkarten-Format 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus gegebenen Anlass weisen wir darauf hin, dass bei den Spielerpässen als auch bei den Schiedsrichter-
Ausweisen das Lichtbild (Passfoto) nicht älter als 6 Monate sein darf. 
 

Auszug aus der DESV-Schiedsrichter-Ordnung 
3.5. Für Schiedsrichter-Ausweise gelten sinngemäß die zutreffenden Bestimmungen der Pass- und 
Spielerordnung des DESV (PassO).   

Auszug aus der DESV-Pass-Ordnung: 
2.2.2. Der Spielerpass ist im Rahmen der zeitlichen Gültigkeitsdauer nur gültig mit Unterschrift des Spie-
lers und dem aufgedruckten Lichtbild des Spielers. Das Lichtbild darf nicht älter als 6 Monate bei der 
Erstellung des Spielerpasses sein. 

 
Die Lichtbilder können gerne digital (per Email) an die Passstelle gesandt werden:  

info@eisstock-verband.de 
 
Hinweis: das Lichtbild muss kein Passfoto auf Papier sein, es kann auch ein selbst erstelltes digitales Bild sein 
(z.B. Handy-Foto). 
 
Wir bitten um Verständnis, dass Anträge auf Ausstellung eines Schiedsrichter-Ausweises, bei denen kein ak-
tuelles Foto beigefügt oder übermittelt wurde, von der DESV-Passstelle nicht bearbeitet und an den Antrag-
steller kommentarlos zurückgeschickt werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutscher Eisstock-Verband e.V. 
Passstelle 

 
 
 
DESV ▪ Postfach 1255 ▪ 82452 Garmisch-Partenkirchen 
 

An die  
Schiedsrichter-Obleute 
im Bereich des DESV 


